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Corona-Hilfsprogramme der Bundesregierung 

Antragsberechtigung für private Vermieter von Gewerbeimmobilien  
Ihre E-Mail vom 28. März 2021 

█████████████

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 28. März 2021, in der Sie die Berücksichtigung von 

privaten Vermietern von Ferienwohnungen bei den Corona-Hilfsprogrammen der 

Bundesregierung ansprechen. Gerne antworte ich Ihnen auf Ihre diesbezügliche Frage, 

wobei ich betonen möchte, dass meine nachfolgenden Ausführungen keine 

Rechtsauskunft im Einzelfall ersetzen. 

Leider lässt sich mit Ihren Angaben der Sachverhalt nicht abschließend beurteilen.  

Insbesondere fehlen die Informationen, ob Sie die Vermietung im Haupt- oder 

Nebengewerbe durchführen und ob Sie ein Gewerbe angemeldet haben. 

Private Vermieter von Gewerbeimmobilien sind nicht per se von den Corona-

Hilfsprogrammen der Bundesregierung ausgeschlossen. Es gelten für sie aber die 
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Seite 2von 2 gleichen Regeln wie für alle anderen. Eine Antragsberechtigung liegt vor, wenn die 

Vermietung im Haupterwerb (mindestens 51 Prozent muss aus der selbstständigen 

oder freiberuflichen Tätigkeit stammen) und gewerblich erfolgt (es wurde ein Gewerbe 

angemeldet und es liegt ein Gewerbeschein vor). Die reine Vermögensverwaltung wird 

im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme nicht gefördert. 

Sämtliche Corona-Hilfsprogramme des Bundeswirtschaftsministeriums richten sich auf 

gewerbliche (bzw. freiberufliche) Tätigkeiten. Das Vorliegen eines Gewerbescheins ist 

daher bereits seit der Überbrückungshilfe I (April bis August 2020) eine Voraussetzung 

(mit Ausnahme der Freiberufler und der Landwirtschaft, da diese Tätigkeiten keinen 

Gewerbeschein erfordern). Sofern jemand gewerblich tätig ist, stellt dies jedoch keine 

Hürde dar, weil in solchen Fällen die Anmeldung des Gewerbes ohnehin 

vorgeschrieben ist. 

Dies wirft die Frage auf, ob eine Pflicht zur Gewerbeanmeldung besteht, wenn 

Ferienwohnungen vermietet werden. Eine Gewerbeanmeldung erscheint in den Fällen 

unumgänglich, wenn aus der Vermietung von Ferienwohnungen ein Geschäftsmodell 

entwickelt wurde und der Lebensunterhalt damit bestritten wird. Wer eine 

Ferienwohnung auf Portalen etc. bewirbt und für eine hohe Auslastung sorgen möchte, 

lässt eine klare unternehmerische Gewinnerzielungsabsicht erkennen. Ein Gewerbe ist 

in diesem Fall anzumelden, vor allem, wenn diese Tätigkeit dauerhaft angelegt ist.  

Sollten Sie die Vermietung im Hauptgewerbe durchführen und das Gewerbe 

angemeldet haben, besteht eine Antragsberechtigung für die Corona-Hilfsprogramme 

der Bundesregierung. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
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